
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/4/24 11Os25/07x
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.2007

Norm

JGG §33 Abs1

Rechtssatz

Die Benachrichtigung des Jugendwohlfahrtsträgers und des P3egschaftsgerichtes hat unbedingt, von weiteren

Erwägungen unabhängig, unmittelbar mit der ersten gerichtlichen Verfügung zu ergehen. (WK-StGB - 2 JGG § 33 Rz 4)

Entscheidungstexte

11 Os 25/07x
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